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1. Bericht 

1.1. Ausgangslage 

Seit seiner Wahl durch den Landrat am 28. November 2013 hat Urs Berger die Wirtschaftskammer 
Baselland im Bildungsrat vertreten. Mit seinem Rücktritt von der Funktion als Bildungsverantwortli-
cher der Wirtschaftskammer stellt er nun per sofort auch seinen Sitz im Bildungsrat zur Verfügung. 
Der Regierungsrat schlägt dem Landrat Herr Marc Scherrer als Nachfolger für die Wahl in den Bil-
dungsrat vor. 

1.2. Der Bildungsrat 

Der Bildungsrat als eigene Erlassbehörde hat gemäss § 85 des Bildungsgesetzes (SGS 640; 
BildG) die Kompetenz zur Beschlussfassung der Stundentafeln und Lehrpläne der Primarstufe, der 
Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II, dort wo diese nicht vom Bund vorgegeben sind. Weiter 
beschliesst der Bildungsrat die obligatorischen Lehrmittel der Volksschule. Ferner hat er eine vor-
beratende Funktion und nimmt zuhanden des Regierungsrats oder der Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion zu allen wichtigen Fragen im Bildungswesen Stellung. Als Erlassbehörde setzt er 
die kantonalen und schweizerischen gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Lehrplan und Stundentafel 
im Rahmen der Budgetbeschlüsse des Landrates um. 

Dem Bildungsrat gehören gemäss § 84 BildG 12 vom Landrat gewählte Mitglieder sowie die Vor-
steherin oder der Vorsteher der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion an. Gesetzlich verankert sind 
die Sitze für Vertreterinnen und Vertreter der folgenden Verbände und Organisationen: Amtliche 
Kantonalkonferenz der Lehrerinnen und Lehrer (3), Arbeitgeberverbände (2) und Arbeitnehmerver-
bände (2). Die beiden Sitze der Arbeitnehmerverbände wurden in den letzten Amtsperioden jeweils 
durch den Gewerkschaftsbund und den Lehrerinnen und Lehrerverband Baselland besetzt. Die 
weiteren fünf Mitglieder des Bildungsrats werden gemäss bestehender Praxis mit Wahlvorschlägen 
der fünf Fraktionen des Landrats gewonnen. Zusätzlich haben die Landeskirchen einen Sitz mit 
beratender Stimme.  

Die Mitglieder des Bildungsrats werden jeweils von den entsendenden Parteien, Verbänden und 
Organisationen nominiert und vom Landrat auf Antrag des Regierungsrates gewählt.  

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/640
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Den Bildungsrat für die Amtsperiode 1. August 2019 bis 31. Juli 2023 hat der Landrat am 
13. Juni 2019 gewählt. 

1.3. Nomination Wirtschaftskammer Baselland 

Die Wirtschaftskammer Baselland nominiert Marc Scherrer, Laufen, für die Wahl in den Bildungsrat 
für den Rest der Amtsperiode 2019–2023. Mit beiliegendem Motivationsschreiben und Lebenslauf 
stellt er sich dem Landrat zur Wahl. 

2. Anträge 

2.1. Beschluss 

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat zu beschliessen: 

Herr Marc Scherrer, Laufen, wird als Vertreter der Wirtschaftskammer Baselland für den Rest der 
verbleibenden Amtsperiode 1. August 2019 bis 31. Juli 2023 in den Bildungsrat gewählt. 

 

 

Liestal, 14. Juni 2022 

 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Präsident: 

Thomas Weber  

Die Landschreiberin: 

Elisabeth Heer Dietrich 

 

3. Anhang (nicht publizieren) 

– Motivationsschreiben und Lebenslauf Marc Scherrer 
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